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Informationen der Gartenfachberatung 

 

Liebes Mitglied, 
 

in unserer Kleingartenkolonie hast Du die Möglichkeit Dich durch unsere Gartenfachberatung 

betreuen zu lassen, dazu finden verschiedene Vortrags- und Informationsveranstaltungen u. a. im 

Klima-Schaugarten (Schwalben- Ecke- Asternweg Parz.: 189 a) der jeweils zu 

den Sprechstunden der Gartenfachberatung – jeden zweiten Sonntag im Monat von April bis 

Oktober, zwischen 11°° und 12°° Uhr – besichtigt werden kann, gerne auch nach 

einer Terminabsprache – siehe Kontakt zum Verein – außerhalb dieser Zeiten. 

Hier werden u. a. in einer Ausstellung in leicht verständlicherweise, verschiedene Themen und 

Tipps gegeben, wie durch geeignete Maßnahmen der Kleingarten bewirtschaftet werden kann.  

Du hast auch die Möglichkeit in unserer vereinseigenen, sehr umfangreichen Gartenbuch-

Bibliothek, entsprechende Bücher, Hefte, Videos oder DVD´s auszuleihen. 

Wir hoffen Dich ein wenig neugierig gemacht zu haben und würden uns über regen Kontakt 

freuen. Überrings hast Du auch die Möglichkeit auf unserer Homepage 

www.kleingartenkolonie-gruene-aue.de viele Informationen und Tipps zur Pflanzenpflege 

rund ums Gartenjahr zu erhalten! 
 
 

Wichtiger Hinweis zur Anwendung von Pflanzenschutzmittel im Kleingarten: 
 

Bevor es im Kleingarten zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln kommt, ist der Kleingärtner verpflichtet 

(Berliner-Unterpachtvertrag siehe §§ Gartenordnung) sich vorab, entsprechende Informationen (Beratung) zur 

Anwendung des Pflanzenschutzmittels, entweder vom Pflanzenschutzamt oder auch von der Gartenfachberatung 

einzuholen! 

Es wird darauf hingewiesen, dass für den Haus- und Kleingartenbereich eine entsprechende gesetzliche Regelung 

für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln gilt. 

Danach dürfen grundsätzlich nur solche Präparate eingesetzt werden, deren Verpackung, beziehungsweise 

Gebrauchsanweisung die Angabe „NEU“ ab 2015 „Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig“ bzw. 

„ALT“ „Anwendung im Haus- und Kleingarten zulässig" enthält. 

Das bedeutet, dass Pflanzenschutzmittel ohne diese Vermerke nicht verwendet werden dürfen.  
 

Ferner dürfen Pflanzenschutzmittel nur in den festgesetzten Anwendungsgebieten und Anwendungsbestimmungen 

eingesetzt werden. So dürfen viele Präparate zwar bei Zierpflanzen oder/und Gemüsekulturen eingesetzt werden, 

nicht aber bei Obstgehölzen oder umgekehrt.  
 

Abschließend sei noch einmal daran erinnert, dass in Berlin die Anwendung von Herbiziden (Unkrautvernichtern) 

im Haus- und Kleingarten nach wie vor verboten ist. Dies betrifft auch die Anwendung von Moosvernichtern und 

Rasendüngern mit Unkraut- oder/und Moosvernichtern. 
 

 

Wir wünschen Dir/Euch im Kleingarten viel Spaß und ein schönes Gartenjahre! 
 

Die Gartenfachberatung 

 

Kontakt zur Gartenfachberatung:  gartenfachberatung@kleingartenkolonie-gruene-aue.de 

http://www.kleingartenkolonie-gruene-aue.de/

